
Gifte, Chemikalien, Medikamente
Sammelgut: Säuren, Laugen, Lösungsmittel, brennbare Flüssigkeiten, Fotochemikalien, Farbreste,
Quecksilber usw. aus Haushalt und Hobby.

Sammelstellen: Alle Drogerien, Apotheken und ARA-Einsiedeln. ARA-Sihltal für das Viertel Euthal

Sammelfirmen: Für Industrie und Gewerbe: Steinauer Transport AG, Bennau; Fairtec AG, Turgi; Furler
AG, Ziefen und weitere.

Sammeltipp: Diese Stoffe gehören nie in den Kehricht oder ins Abwasser. Sie dürfen nur unvermischt
in gutschliessenden Originalgefässen abgegeben werden. 

Tierkadaver
Sammelgut: Kleintierkadaver aller Art.

Sammelstelle: Kadaverraum des Notschlachthauses Einsiedeln an der Gaswerkstrasse

Sammelzeiten: Der Kadaverraum ist immer offen.
Kadaver bitte ohne Verpackung in den roten Container werfen.

Auskunft: Kälin Hans, Notfallmetzger, Telefon 055 412 23 52

Für Anwohner des Bezirkes Einsiedeln ist die Kleintierkadaver-Beseitigung kostenlos. Auswärtige
Benützer und Gewerbetreibende haben die effektiven Kosten direkt zu bezahlen.

Kadaver, die nicht von Hand in den Container entsorgt werden könnnen, müssen dem Notfallmetzger
gemeldet werden.

für Sonderbehandlung

Glas (nach Farben getrennt)
Sammelgut: Alles Verpackungsglas, wie Flaschen, Weithalsgläser usw. Metall- und Plastikteile  ent-
fernen, Papieretiketten können belassen werden.
Flachglas, Spiegel, Steingut, Porzellan usw. in der Hauptsammelstelle abliefern.

Entsorgung: Haupt- und Nebensammelstellen.

Sammeltipp: Aus Rücksicht auf die Anwohner Glas nur von morgens 7 Uhr bis abends 21 Uhr ein-
werfen. An Sonn- und Feiertagen dürfen die Glascontainer nicht benützt werden. 

Aluminium und Konservendosen
Sammelgut: Alu-Verpackungen (Haushaltfolien, Formen von Fertiggerichten), Alu-Behälter und 
-Deckel (Spraydosen, Tuben, Dosen usw.).

Konservendosen aus Weissblech. Etiketten entfernen, Büchsen leicht ausspülen, Boden aufschneiden,
beide Deckel nach innen biegen und Büchse zusammendrücken.

Nicht in den Container gehören plastik- und papierbeschichtete Folien (z.B. Butterpapier),  Suppen-,
Getränke- und Salat-Beutel. Beutel, gleich welcher Art, sind nie aus Aluminium!
Knicktest: Aluminium bleibt geknickt, andere Stoffe richten sich wieder auf.

Entsorgung: Haupt- und Nebensammelstellen.

Sammeltipp: Bitte nur sauberes, von Speiseresten gereinigtes Aluminium abliefern. 

Altöl
Sammelgut: Kleinmengen bis 10 Liter unvermischter Speise- und Mineralöle aus privaten Haushaltun-
gen und Hobby. Mit Lösungsmittel, Chemikalien usw. vermischte Öle sind Sonderabfall.

Entsorgung: Hauptsammelstelle. Gewerbetreibende, Restaurants etc. haben ihr Altöl im Altölhandel zu
entsorgen.

Sammelzeiten: Speiseöle und Mineralöle: während den offiziellen Annahmezeiten.

Metalle
Sammelgut: Altmetalle können zu den offiziellen Öffnungszeiten der Hauptsammelstellen im Re cycling-
center an der Umfahrungsstrasse 10, 8840 Einsiedeln, oder bei der Sammelstelle Ziegelei kostenlos
 entosrgt werden.

Entsorgung: Hauptsammelstellen.

Altholz
Sämtliches Altholz (auch unbehandelt) aus Abbrüchen, Einweg- und Mehrwegpaletten, Schalungsholz
von Baustellen etc. darf nur in speziellen Altholzverwertungsanlagen entsorgt werden. 

Verbrennung im Freien oder in privaten Heizungen, Öfen und Cheminées ist verboten. Hauptfeuerungen
mit Holz mit einer Heizleistung bis 70kW sind kontrollpflichtig. 

In regelmässig durchgeführten  Aschentests lässt sich illegal verbrannte Ware nachweisen!

Papier
Sammelgut: Alle Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge. Nur als Bündel, fest geschnürt. 
Keine beschichteten Haushaltpapiere, Blumen- und Geschenkpapiere, Karton, Plastik, geschnetzelte
Büropapiere usw.

Entsorgung: Strassensammlungen durch Schulen oder Vereine und Hauptsammelstelle.

Sammelzeiten und -Routen: Regelmässige Sammeltage durch Vereine und Schulen gemäss Ankündi-
gungen in der Ortspresse. Routen (im Dorf) wie normale Kehrichtabfuhr.

Sammeltipps: Vermeiden Sie schon beim Einkauf unnütze Verpackungen.

Textilien, Schuhe
Sammelgut: Gebrauchsfähige Kleider und Schuhe, Textilien, Wollsachen (keine Stoffresten).

Entsorgung: Strassensammlungen gemäss Inseraten. (Infoblatt Bezirk)

Sammelstellen: Hauptsammelstelle, Dorfzentrum, Fussballplatz, Schulhaus Bennau, Obereuthaler-
strasse Euthal, Löwen Willerzell, Kieswerk Trachslau, Parkplatz (hinter Pfarrhaus) Gross.

Entsorgungsgebühr: Textilien und brauchbare Schuhe kostenlos.

Leuchtstoffröhren
Sammelgut: Leuchtstoffröhren aller Art bis 1,5 m Länge, Stromsparlampen. Energiesparlampen
 müssen wegen der enthaltenden Schadstoffe im Elektrofachgeschäft oder an den Hauptsammelstellen
entsorgt werden. 
Glühlampen und Halogenlampen müssen mit dem normalen Hauskehricht entsorgt werden.

Entsorgung: Kostenlos

Sammelstellen: Alle Elektrofachgeschäfte und Hauptsammelstellen.

Batterien
Sammelgut: Haushalt- und Autobatterien.

Sammelstellen: Jede Verkaufsstelle oder in den Hauptsammelstellen.
Autobatterien: jede Verkaufsstelle beim Kauf einer neuen Batterie.

Korkzapfen
Sammelgut: Nur Korkzapfen von Getränkeflaschen, ohne Metallteile.

Sammelstelle: Hauptsammelstellen.

Hartschaum (Styropor)
Sammelgut: Nur sauberer Styropor. Dieser bricht beim Biegen mit einem  trockenen Knall.

Entsorgung: Nur Annahme gegen Gebühr in der Hauptsammelstelle.

PET-Flaschen
Sammelgut: Nur Getränkeflaschen mit dem PET-Zeichen.

Entsorgung: Gratis. PET-Flaschen sind dringend den Verkaufsgeschäften zurückzubringen. Jeder Ver-
käufer von PET-Flaschen ist rücknahmepflichtig. 

Kühl-, Haushalt-,
Elektro- und Elektronikgeräte
Gemäss VREG (Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung sämtlicher elektrischer und
elektronischer Geräte) sind diese einem Händler, Importeur oder einem Recyclingbetrieb zurück zu -
geben. Die Händler müssen Geräte derselben Art, wie jene in ihrem Sortiment, kostenlos zurück nehmen.
Zulässig ist auch die kostenlose Rückgabe an den Hauptsammelstellen alte Ziegelei und Recycling center
Umfahrungsstrasse 10, 8840 Einsiedeln.

Altautos / Altfahrzeuge
Sammelgut: Altautos, Altfahrzeuge und ausgediente Geräte aller Art.

Entsorgung: Spez. Transport- und Verwertungsfirmen mit kant. Bewilligung.

Die revidierte Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (SRSZ 711.110,
KVzUSG) beinhaltet mit § 12 eine Gesetzesbestimmung, nach welcher das Abstellen und Lagern von Alt-
fahrzeugen und ausgedienten Geräten aller Art sowie Bestandteile davon, ausserhalb der dafür vorge-
sehenen Anlagen, verbietet.

Als Altfahrzeuge gelten Fahrzeuge, die nicht fahrtüchtig, d.h. vorführtauglich sind. Eingeschlossen sind
auch Fahrzeuge, deren Betriebsflüssigkeiten entfernt wurden, da die Vollständigkeit der Entleerung nicht
kontrollierbar ist. Auf unbefestigtem Gelände oder Plätzen mit sickerfähigem Belag (wie zum Beispiel
Verbundsteine, wasserdurchlässige Pflästerung, etc.) dürfen lediglich fahrtüchtige Fahrzeuge oder
trockene Karrosseriebestandteile gelagert werden.

Aushub, Bauschutt
Sammelgut: Baugrubenaushub und Bauschutt.

Entsorgung: Kleinmengen in den Hauptsammelstellen, grössere Mengen nur mit Entsorgungsnachweis
durch Transportfirmen.

Abfall für Sonderbehandlung
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An die Kosten denken –

Abfall trennen!

Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger vom Dorf und den Vierteln
Sehr geehrte Feriengäste und Wochenendaufenthalter

«Littering» (achtloses wegwerfen von Abfällen)
Aufgrund der veränderten Essgewohnheiten unserer Gesellschaft werden immer mehr Abfälle auf Strassen, öffentlichen
Plätzen oder in der Natur achtlos weggeworfen oder illegal entsorgt. Manche Leute werfen ihren Abfall einfach auf den
Boden, er wird ja von der Strassenreinigung des Bezirkes wieder eingesammelt. Dieses Verhalten ist nicht nur ärgerlich und
schädlich für die Umwelt, sondern bringt unnötige Kosten für die Allgemeinheit mit sich. Durch gezieltes Ansprechen kann
ähnliches Verhalten für die Zukunft reduziert werden. Der Grossteil dieser Abfälle, darunter PET-Flaschen, Zeitungen oder
Alu-Getränkedosen, lassen sich einwandfrei recyclieren. Grund genug also, sich gegen das «Littering» einzusetzen.

Für Ihr Engagement im Interesse einer sauberen Umwelt danken wir Ihnen.

Abfallentsorgung Bezirk Einsiedeln

Verkaufsstellen für Gebührensäcke,
Gebührenmarken und Vignetten
Gebührensäcke, Gebührenmarken und Grüngut-Vignetten erhalten Sie in den meisten Lebensmittel-
geschäften, sowie an allen Poststellen im Bezirk. Container für die gewichtsabhängige Gebühren-
erhebung müssen angemeldet werden. Anmeldescheine im Erdgeschoss des Rathauses oder telefo-
nisch im Sekretariat. Formular im Internet unter: www.einsiedeln.ch

Sammelstellen
Die neue offizielle Hauptsammelstelle des Bezirkes wird durch die Steinauer Transport AG, 
8836 Bennau, privat geführt.

Hauptsammelstelle: Recyclingcenter an der Umfahrungsstrasse 10, Einsiedeln
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr

Samstag 09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 Uhr

Sammelstelle Ziegelei
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30 Uhr

Nebensammelstellen: Einsiedeln Güterschuppen SOB, Dorfzentrum, Schulhausplatz Brüel,
Allmeindstrasse (Fussballplatz Rappenmöösli)

Viertel Schulhaus Bennau, Obereuthalerstrasse Euthal, 
Schulhausplatz Egg, alter Schulhausplatz Gross; Kieswerk Trachslau;

Neu können blaue Gebührensäcke an den Sammelstellen: Schulhaus 
Brüel, Güterschuppen SOB, Rappenmöösli, Kieswerk Trachslau, 
Galgenchappeli, Obereuthalerstrasse Euthal und Bodenmattli Willerzell 
in Halbunterflursammelstellen entsorgt werden.

Kehricht (Abfuhr)
Sammelgut: Alle Abfälle, welche nicht der Wiederverwertung zugeführt oder als Sonderabfall  entsorgt
werden müssen. Aus Haushaltungen in Gebührensäcken, Halbunterflursammelstellen oder in Roll-Con-
tainern, aus Gewerbe und Industrie in Containern. Diese werden gewogen und in Rechnung gestellt.

Nicht mitgenommen werden Bauschutt, Steine, Pneus, Flüssigkeiten, Tierkadaver, explosive und gifti-
ge Stoffe, Chemikalien, Farbreste, Gartenabraum.

Sämtliche Siedlungsabfälle oder Abfälle mit ähnlicher Zusammensetzung dürfen nicht über  private
 Entsorger, oder die Hauptsammelstelle entsorgt werden. Sie müssen über die ordentliche Kehricht ab-
fuhr des Bezirkes entsorgt werden.

Sammelzeiten und -Routen:
Dorfkern und Zürichstrasse Montags + Donnerstags
Rest westlich der Alp Donnerstags
Langrüti, Obere Allmeind, nördl. der Eisenbahnstrasse,
Fuchsen-, Ochsner- und Nordstr., Birchli und Horgenberg Dienstags
Bennau, Egg, Willerzell (bis Dreieck ab Egg) Donnerstags
Euthal, Gross, Willerzell (bis Dreieck ab Euthal) Dienstags
Trachslau Freitags

Ein Ausfall infolge Feiertag wird grundsätzlich auf den Mittwoch der gleichen Woche verscho-
ben. Fällt jedoch der Montag aus, so verschiebt sich die Abfuhr auf den Dienstag und diejenige
vom Dienstag auf den Mittwoch.

Als Feiertage gelten: Neujahr 1. Jan., Drei Könige 6. Jan., Meinradstag 21. Jan., Fasnachtsdienstag,
Josefstag 19. März, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 1. Aug., Maria
 Himmelfahrt 15. Aug., Engelweihe 14. Sept., Allerheiligen 1. Nov., Maria Empfängnis, 8. Dez., Weih-
nachtstag, 25. Dez., Stefanstag, 26. Dez.

Das Sammelgut darf erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden. Sammelbeginn morgens 07.00 Uhr.

Karton (Abfuhr)
Sammelgut: Alle Kartonarten, welche nicht mit Kunststoff oder Aluminium (z.B. Milch- und
 Getränkepackungen) beschichtet sind. Der Karton muss gebündelt und umschnürt sein oder in Contai-
nern bereitgestellt werden. Höchstmasse der Bündel 150 x 70 x 70 cm.

Karton gilt als Abfall und darf nicht verbrannt werden! Karton muss durch die ordentliche Abfuhr
des Bezirkes oder an der Hauptsammelstelle entsorgt werden.

Entsorgungsgebühr: Bis 10 kg 1 Gebührenmarke, bis 20 kg 2 Gebührenmarken. Container nur nach
Gewicht.

Sammelstelle: Hauptsammelstelle gegen Barzahlung oder Rechnung.

Sammelzeiten: Dorf: am 2. Mittwoch des Monats 
Viertel: am 4. Mittwoch des Monats
Verschiebedatum: Donnerstag der gleichen Woche

Sammelrouten: Biberbrugg – Schwyzerstrasse – Moosstrasse – Bennau – Schnabelsberg – Zürichstras-
se – Spitalstrasse bis Riedstrasse – Grotzenmühlestrasse bis Allmeindstrasse – Mythenstrasse – Haupt-
strasse aufwärts – Hauptstrasse abwärts – Kornhausstrasse bis Allmeindstrasse – Trachslauerstrasse bis
Kirche Trachslau – Langrütistrasse – Mühlestrasse – Schwanenstrasse – Erlenbach strasse – Kronen-
strasse bis Schmiedenstrasse – Bahnhof – Ochsnerstrasse – Nordstrasse bis Pavillon – Eisenbahnstras-
se bis Benzigerstrasse – Gerbestrasse bis Gerbe – Benzigerstrasse – Klosterplatz – Etzelstrasse – Stau-
mauerstrasse – Eggerstrasse bis Schulhaus Egg – Sulzelstrasse – Willerzell – Seestrasse – Euthal bis
Silac –  Grosserstrasse – Gross – Birchli – Birchlistrasse – Eisenbahnstrasse – Zürichstrasse – Biberbrugg.

Sperrgut
Sammelgut: Alle brennbaren Abfälle in Stücken bis 25 kg. Über 25 kg auf Anfrage. 

Sammelzeiten und -Routen: Mit jeder normalen Kehrichtabfuhr.

Entsorgungsgebühren: Bis 25 kg 6 Gebührenmarken. Nach Gewicht auf Rechnung.

Küchen- und Gartenabfälle (Grüne Abfuhr)
Sammelgut: Rüstabfälle von Obst, Gemüse und Käse, Speiseresten, verdorbene Nahrungsmittel, Eier-
schalen, Tee- und Kaffeesatz inkl. Filterpapier, Balkon- und Topfpflanzen mit Erdballen,  Schnittblumen,
Kleintiermist, Wollreste, Federn und Haare, kalte Holzasche, Laub, Zweige und Äste, Rasenschnitt, Gar-
tenabraum.

Achtung: Alle nicht-organischen Teile wie Blumendraht, Schnüre und Bänder, Metall, Kunststoff, Töpfe
usw. unbedingt entfernen. Auch der Inhalt von Staubsaugersäcken kann nicht kompostiert werden.
Verpackungen von Esswaren sind zu entfernen.
Nicht mitgenommen werden Steine, Bauschutt, mineralischer Katzenstreu usw.

Gartenabfälle müssen gebündelt, in Gefässen bis max. 25 kg oder in Roll-Containern bereit gestellt
 werden. Bündel dürfen das Mass von 150 x 70 x 70 cm nicht über schreiten. Plastiksäcke sowie kom-
postierbare Grüngutsäcke werden nicht geleert (Probleme bei der Feldrandkompostierung).

Küchenabfälle müssen in Kesseln oder Roll-Containern am Strassenrand bereitgestellt werden. Für lose
Deckel wird keine Haftung übernommen. 

Entsorgungsgebühren: Kessel: pro 10 Liter 1 Jahresvignette
Bündel und Gefässe: bis 10 kg 1 Gebührenmarke

bis 20 kg 2 Gebührenmarken
Container: alle Grössen nur nach Gewicht

Sammelstelle für Grossmengen: Waldweg 13, Egg. Annahmezeiten: Dienstags und Donnerstags von
16.30 bis 18.30 Uhr; Samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Sammelzeiten und -Routen:
Dorfkern, Zürichstrasse, Rest westlich der Alp: Mittwoch
Viertel: Ab Anfang April – Ende November, am 1., 3. sowie 5. Mittwoch des Monats
Verschiebedatum Dorf und Viertel: Freitag der gleichen Woche

Langrüti, Obere Allmeind, nördlich der Eisenbahnstrasse,
Fuchsen-, Ochsner- und Nordstrasse, Birchli und Horgenberg: Freitag
Verschiebedatum: Mittwoch der gleichen Woche

Sammelrouten: Im Dorf und in den Vierteln wie normale Kehrichtabfuhr.
Häckseldienst: Ende April und Ende Oktober kann der Häckseldienst bestellt  werden. Einzelheiten wer-
den in der Ortspresse veröffentlicht. Anmeldung im Sekretariat.
Sammeltipp: Sinnvoller und billiger als die Grün-Abfuhr ist die Kompostierung im eigenen Garten zur
Gewinnung von natürlichem, wertvollem Düngemittel. Kompostieren ist leicht erlernbar.  
Kompostieranleitungen können gratis im Sekretariat bezogen werden.
Verbrennen von Gartenabfällen ist nur ausserhalb von Wohnzonen, sofern wenig Rauch entsteht, gestattet.

Organische Stoffe zum Kompostieren

Auskunft über alle Fragen der Abfallentsorgung erteilt das Sekretariat

Telefon 055 418 41 86 / bruno.kaelin@bezirkeinsiedeln.ch

Unsere Dienstleistungen

Sammeldienste


